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Umlagefähige Betriebskosten 
 
 

 
Jahrelang wurde der Katalog der umlegbaren Be-
triebskosten der Anlage 3 zu § 27 der Zweiten Be-
rechnungsverordnung (II. BV) entnommen. Zum 
1.1.2004 trat dann die Betriebskostenverordnung 
(BetrKV) in Kraft getreten, welche die Anlage 3 zu § 27 
II. BV ablöst.  
 
Zwar hat die Anlage 3 zu § 27 II. BV weiterhin Bedeu-
tung für alle diejenigen Mietverträge, deren Betriebs-
kostenvereinbarung auf sie Bezug nimmt. Denn ent-
scheidend dafür, welche Betriebskostenarten der Mie-
ter zu begleichen hat, ist allein die konkrete mietver-
tragliche Vereinbarung. Jede Vereinbarung muss sich 
aber gemäß § 556 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 556 Abs. 4 
BGB an der BetrKV messen lassen. Vertragliche Ver-
einbarungen, die von der BetrKV abweichen, dürfen 
nicht zu Lasten des Mieters gehen.  
 
Hinweis: Die folgenden Aufstellungen geben die vom 
Gesetz her zulässigen Betriebskosten wieder. Andere 
Kosten als die hier aufgeführten dürfen nicht auf die 
Miete umgelegt werden. Aber: Welche der folgenden 
Kosten Sie tatsächlich tragen müssen, bestimmt sich 
ausschließlich nach ihrem Mietvertrag! 
 

Weiterführende Infos: 
Info Nr. 86: Die Betriebskostenabwälzung 
Info Nr. 74: Die Heizkostenabrechnung 
Info Nr. 82: Die Wasseruhr 
Info Nr. 69: Zur Wartung von Gasgeräten  

 
 

 

Verordnung über die Aufstellung  
von Betriebskosten  

(Betriebskostenverordnung - BetrKV) 
vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346, 2347) in der Fassung vom 1.1.2024 

 

§ 1 
Betriebskosten 

 
(1) Betriebskosten sind die Kosten, die dem Eigentü-
mer oder Erbbauberechtigten durch das Eigentum 
oder Erbbaurecht am Grundstück oder durch den be-
stimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes, der Ne-
bengebäude, Anlagen, Einrichtungen und des Grund-
stücks laufend entstehen. Sach- und Arbeitsleistun-
gen des Eigentümers oder des Erbbauberechtigten 
dürfen mit dem Betrag angesetzt werden, der für ei-
ne gleichwertige Leistung eines Dritten, insbesondere 
eines Unternehmers, angesetzt werden könnte; die 

Umsatzsteuer des Dritten darf nicht angesetzt wer-
den. 
 
(2) Zu den Betriebskosten gehören nicht: 

1. die Kosten der zur Verwaltung des Gebäudes 
erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtun-
gen, die Kosten der Aufsicht, der Wert der 
vom Vermieter persönlich geleisteten Verwal-
tungsarbeit, die Kosten für die gesetzlichen 
oder freiwilligen Prüfungen des Jahresab-
schlusses und die Kosten für die Geschäftsfüh-
rung (Verwaltungskosten), 

2. die Kosten, die während der Nutzungsdauer 
zur Erhaltung des bestimmungsmäßigen Ge-
brauchs aufgewendet werden müssen, um die 
durch Abnutzung, Alterung und Witterungs-
einwirkung entstehenden baulichen oder 
sonstigen Mängel ordnungsgemäß zu beseiti-
gen (Instandhaltungs- und Instandsetzungs-
kosten). 

 
§ 2 

Aufstellung der Betriebskosten 
 

Betriebskosten im Sinne von § 1 sind: 
 
1. die laufenden öffentlichen Lasten des Grund-
stücks, 
hierzu gehört namentlich die Grundsteuer; 
 
2. die Kosten der Wasserversorgung, 
hierzu gehören die Kosten des Wasserverbrauchs, die 
Grundgebühren, die Kosten der Anmietung oder an-
derer Arten der Gebrauchsüberlassung von Wasser-
zählern sowie die Kosten ihrer Verwendung ein-
schließlich der Kosten der Eichung sowie Kosten der 
Berechnung und Aufteilung, die Kosten der Wartung 
von Wassermengenreglern, die Kosten des Betriebs 
einer hauseigenen Wasserversorgungsanlage und ei-
ner Wasseraufbereitungsanlage einschließlich der 
Aufbereitungsstoffe; 
 
3. die Kosten der Entwässerung, 
hierzu gehören die Gebühren für die Haus- und 
Grundstücksentwässerung, die Kosten des Betriebs 
einer entsprechenden nicht öffentlichen Anlage und 
die Kosten des Betriebs einer Entwässerungspumpe; 
 
4. die Kosten 
a) des Betriebs der zentralen Heizungsanlage ein-
schließlich der Abgasanlage, 
hierzu gehören die Kosten des zur Wärmeerzeugung 
verbrauchten Stroms und der verbrauchten Brenn-
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stoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebs-
stroms, die Kosten der Bedienung, Überwachung und 
Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer 
Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit ein-
schließlich der Einstellung durch eine Fachkraft, der 
Reinigung der Anlage und des Betriebsraums, die 
Kosten der Messungen nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz, die Kosten der Anmietung 
oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung einer 
Ausstattung zur Verbrauchserfassung sowie die Kos-
ten der Verwendung einer Ausstattung zur Ver-
brauchserfassung einschließlich der Kosten der Ei-
chung sowie der Kosten der Berechnung und Auftei-
lung  
oder 
b) des Betriebs der zentralen Brennstoffversor-
gungsanlage, 
hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brenn-
stoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebs-
stroms und die Kosten der Überwachung sowie die 
Kosten der Reinigung der Anlage und des Betriebs-
raums  
oder 
c) der eigenständig gewerblichen Lieferung von 
Wärme, auch aus Anlagen im Sinne des Buchstabens 
a, 
hierzu gehören das Entgelt für die Wärmelieferung 
und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausan-
lagen entsprechend Buchstabe a  
oder 
d) der Reinigung und Wartung von Etagenheizungen 
und Gaseinzelfeuerstätten, 
hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Was-
serablagerungen und Verbrennungsrückständen in 
der Anlage, die Kosten der regelmäßigen Prüfung der 
Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der 
damit zusammenhängenden Einstellung durch eine 
Fachkraft sowie die Kosten der Messungen nach dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz; 
 
5. die Kosten 
a) des Betriebs der zentralen Warmwasserversor-
gungsanlage, 
hierzu gehören die Kosten der Wasserversorgung 
entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort be-
reits berücksichtigt sind, und die Kosten der Wasser-
erwärmung entsprechend Nummer 4 Buchstabe a 
oder 
b) der eigenständig gewerblichen Lieferung von 
Warmwasser, auch aus Anlagen im Sinne des Buch-
stabens a, 
hierzu gehören das Entgelt für die Lieferung des 
Warmwassers und die Kosten des Betriebs der zuge-

hörigen Hausanlagen entsprechend Nummer 4 Buch-
stabe a oder 
c) der Reinigung und Wartung von Warmwasserge-
räten, 
hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Was-
serablagerungen und Verbrennungsrückständen im 
Innern der Geräte sowie die Kosten der regelmäßigen 
Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicher-
heit und der damit zusammenhängenden Einstellung 
durch eine Fachkraft; 

 
6. die Kosten verbundener Heizungs- und Warm-
wasserversorgungsanlagen 
a) bei zentralen Heizungsanlagen entsprechend 

Nummer 4 Buchstabe a und entsprechend 
Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berück-
sichtigt sind,  
oder 

b) bei der eigenständig gewerblichen Lieferung von 
Wärme entsprechend Nummer 4 Buchstabe c 
und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht 
dort bereits berücksichtigt sind,  
oder 

c) bei verbundenen Etagenheizungen und Warm-
wasserversorgungsanlagen entsprechend 
Nummer 4 Buchstabe d und entsprechend 
Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berück-
sichtigt sind; 

 
7. die Kosten des Betriebs des Personen- oder Las-
tenaufzugs, 
hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die 
Kosten der Beaufsichtigung, der Bedienung, Überwa-
chung und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prü-
fung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit 
einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft 
sowie die Kosten der Reinigung der Anlage; 

 
8. die Kosten der Straßenreinigung und Müllbeseiti-
gung, 
zu den Kosten der Straßenreinigung gehören die für 
die öffentliche Straßenreinigung zu entrichtenden 
Gebühren und die Kosten entsprechender nicht öf-
fentlicher Maßnahmen; zu den Kosten der Müllbesei-
tigung gehören namentlich die für die Müllabfuhr zu 
entrichtenden Gebühren, die Kosten entsprechender 
nicht öffentlicher Maßnahmen, die Kosten des Be-
triebs von Müllkompressoren, Müllschluckern, Müll-
absauganlagen sowie des Betriebs von Müllmen-
generfassungsanlagen einschließlich der Kosten der 
Berechnung und Aufteilung; 
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9. die Kosten der Gebäudereinigung und Unge-
zieferbekämpfung, 
zu den Kosten der Gebäudereinigung gehören die 
Kosten für die Säuberung der von den Bewohnern 
gemeinsam benutzten Gebäudeteile, wie Zugänge, 
Flure, Treppen, Keller, Bodenräume, Waschküchen, 
Fahrkorb des Aufzugs; 

 
10. die Kosten der Gartenpflege, 
hierzu gehören die Kosten der Pflege gärtnerisch an-
gelegter Flächen einschließlich der Erneuerung von 
Pflanzen und Gehölzen, der Pflege von Spielplätzen 
einschließlich der Erneuerung von Sand und der Pfle-
ge von Plätzen, Zugängen und Zufahrten, die dem 
nicht öffentlichen Verkehr dienen; 
 
11. die Kosten der Beleuchtung, 
hierzu gehören die Kosten des Stroms für die Außen-
beleuchtung und die Beleuchtung der von den Be-
wohnern gemeinsam genutzten Gebäudeteile, wie 
Zugänge, Flure, Treppen, Keller, Bodenräume, 
Waschküchen; 
 
12. die Kosten der Schornsteinreinigung, 
hierzu gehören die Kehrgebühren nach der maßge-
benden Gebührenordnung, soweit sie nicht bereits 
als Kosten nach Nummer 4 Buchstabe a berücksich-
tigt sind; 
 
13. die Kosten der Sach- und Haftpflichtversiche-
rung, 
hierzu gehören namentlich die Kosten der Versiche-
rung des Gebäudes gegen Feuer-, Sturm-, Wasser- 
sowie sonstige Elementarschäden, der Glasversiche-
rung, der Haftpflichtversicherung für das Gebäude, 
den Öltank und den Aufzug; 
 
14. die Kosten für den Hauswart, 
hierzu gehören die Vergütung, die Sozialbeiträge und 
alle geldwerten Leistungen, die der Eigentümer oder 
Erbbauberechtigte dem Hauswart für seine Arbeit 
gewährt, soweit diese nicht die Instandhaltung, In-
standsetzung, Erneuerung, Schönheitsreparaturen 
oder die Hausverwaltung betrifft; soweit Arbeiten 
vom Hauswart ausgeführt werden, dürfen Kosten für 
Arbeitsleistungen nach den Nummern 2 bis 10 und 16 
nicht angesetzt werden; 
 
15. die Kosten 
a) des Betriebs der Gemeinschafts-AntennenanIage, 
hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms und die 
Kosten der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereit-

schaft einschließlich ihrer Einstellung durch eine Fach-
kraft, 
bis zum 30. Juni 2024 außerdem das Nutzungsentgelt 
für eine nicht zu dem Gebäude gehörende Antennen-
anlage sowie die Gebühren, die nach dem Urheber-
rechtsgesetz für die Kabelweitersendung entstehen, 
oder 
b) des Betriebs der mit einem Breitbandnetz verbun-
denen privaten Verteilanlage, 
hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, 
bis zum 30. Juni 2024 außerdem die weiteren Kosten 
entsprechend Buchstabe a, sowie die laufenden mo-
natlichen Grundgebühren für Breitbandanschlüsse, 
oder 
c) des Betriebs einer gebäudeinternen Verteilanlage, 
die vollständig mittels Glasfaser mit einem öffentli-
chen Netz mit sehr hoher Kapazität im Sinne des § 3 
Nummer 33 des Telekommunikationsgesetzes ver-
bunden ist, wenn der Mieter seinen Anbieter von öf-
fentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten 
über seinen Anschluss frei wählen kann 
hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms sowie 
ein Bereitstellungsentgelt gemäß § 72 Absatz 1 des 
Telekommunikationsgesetzes; 
 
16. die Kosten des Betriebs der Einrichtungen für die 
Wäschepflege, 
hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die 
Kosten der Überwachung, Pflege und Reinigung der 
Einrichtungen, der regelmäßigen Prüfung ihrer Be-
triebsbereitschaft und Betriebssicherheit sowie die 
Kosten der Wasserversorgung entsprechend Nummer 
2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind; 

 
17. sonstige Betriebskosten, 
hierzu gehören Betriebskosten im Sinne des § 1, die 
von den Nummern 1 bis 16 nicht erfasst sind. 
 
Für Anlagen, die ab dem 1. Dezember 2021 errichtet 
worden sind, ist Satz 1 Nummer 15 Buchstabe a und b 
nicht anzuwenden. 
 
 
 


